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 Veröffentlicht am 29.09.1999

Index

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BKUVG §101 Abs1;

PG 1965 §4 Abs4 Z2;

Rechtssatz

Die Gebührlichkeit einer Versehrtenrente nach § 4 Abs 4 Z 2 PG knüpft an den die Unfallversicherung regelnden

Bestimmungen an. Gemäß § 101 Abs 1 BKUVG entsteht der Anspruch auf Versehrtenrente mit dem Eintritt des

Versicherungsfalles; die Erlassung eines Rentenbescheides ist nicht Voraussetzung für den Anspruch auf die

Gebührlichkeit einer Versehrtenrente. In einem solchen Verfahren nach dem BKUVG wird nur geprüft, ob die

Anspruchsvoraussetzungen für die Versehrtenrente gegeben sind .
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